450.41

Verordnung des Regierungsrates zur Bundesgesetzgebung
iiber den Tierschutz (Tierschutzverordnung)

vom 17. Mai 1983 (Stand 1. Juni 2012)

1. Organisation

§1 Regierungsrat
! Der Regierungsrat iibt die Aufsicht liber den Vollzug des Tierschutzrechtes aus.

2 Er wihlt die Tierversuchskommission oder setzt mit einem andern Kanton eine
gemeinsame Kommission ein. *

§2* Departement
! Zusténdiges Departement ist das Departement fiir Inneres und Volkswirtschaft.

§3=

§ 4* Veterindramt

! Das Veterindramt ist die kantonale Fachstelle im Sinne von Artikel 33 des eidge-
ndssischen Tierschutzgesetzes".

2 Es vollzieht das Tierschutzrecht, soweit nichts anderes bestimmt ist.

§5* Baugesuche

! Das Veterindramt priift Baugesuche, die Tierhaltungen betreffen, in baulicher und
technischer Hinsicht und erlésst die erforderlichen Anordnungen.

2 Die Gemeinden haben die entsprechenden Gesuche samt den zur Uberpriifung not-
wendigen Unterlagen dem Departement fiir Bau und Umwelt einzureichen.

§ 6* Hundehaltung

' Soweit das Tierschutzrecht die Hundehaltung regelt, damit Mensch und Tier nicht
gefihrdet oder beldstigt werden, richtet sich der Vollzug nach der Gesetzgebung
iiber das Halten von Hunden.
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2 Fiir den Vollzug von Artikel 75 der eidgendssischen Tierschutzverordnung? {iber
die Ausbildung von Jagdhunden ist die Jagd- und Fischereiverwaltung zusténdig.

§ 7 Strassenverkehrsamt

! Das Strassenverkehrsamt iiberpriift Transportmittel und Transportbehilter, welche
fiir die Beforderung von Tieren verwendet werden, auf ihre Ubereinstimmung mit
den Vorschriften des Tierschutzrechtes®.

§ 8* Amtliche Tierdrzte
! Die amtlichen Tierdrzte unterstiitzen die iibrigen Vollzugsorgane.

2 Sie treffen insbesondere Abkldrungen in veterindrmedizinischer und hygienischer
Hinsicht.

§9 Fleischschauer

! Die Fleischschauer iiberpriifen den Zustand der Tiere beim Eintreffen im Schlacht-
betrieb und iiberwachen den Auslad, die Haltung, das Treiben, die Betdubung und
das Entbluten der Tiere.

§ 10* Tierversuchskommission

! Die Tierversuchskommission setzt sich aus hdchstens sieben Mitgliedern zusam-
men. [hr gehoren je zwei Vertreter der Landwirtschaft und des Tierschutzes an.

2 Sie vollzieht die ihr durch Bundesrecht sowie den Abschnitt 3. dieser Verordnung
iibertragenen Aufgaben.

3 Sie berit die iibrigen Vollzugsorgane und kann von diesen beigezogen werden.

§ 11+ Abklarungen, Zusammenarbeit der Organe

! Die Vollzugsorgane konnen fiir ihre Abkldrungen auf die Daten des Tierseuchen-
fonds zuriickgreifen.

2 Sie orientieren sich soweit notwendig gegenseitig und melden insbesondere Vorfil-
le und Feststellungen, die nicht in den eigenen Bereich fallen, den zusténdigen Stel-
len.

§ 12 * Zusammenarbeit mit Tierschutzorganisationen

! Die Vollzugsorgane arbeiten soweit erforderlich mit Thurgauer Tierschutzorgani-
sationen zusammen.
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§ 13 Meldung von Widerhandlungen

! Strafverfiigungen und Strafurteile wegen Widerhandlungen gegen Vorschriften des
Tierschutzrechtes sind dem Bundesamt fiir Veterindrwesen sowie den zustiandigen
Organen mitzuteilen.

2. Tierbestandeskontrollen

§ 14* Grundsatz

! Fiir die Tierbestandeskontrollen von Wildtierhaltungen und Tierhandlungen gelten
die Anforderungen von Artikel 63 der eidgendssischen Tierschutzverordnung! ana-
log.

§ 15 Tierhandlungen
! Bei Tierhandlungen beschrénkt sich die Tierbestandeskontrolle auf:

1. Wildtiere, die nach den Artikeln 39 und 40 der eidgendssischen Tierschutz-
verordnung nur mit Bewilligung gehalten werden diirfen;

2. Hunde und Katzen;

3. Papageien und Sittiche.

§ 16 *

3. Tierversuche

§ 17* Bewilligung
! Die Tierversuchskommission kann fiir die Priifung der Bewilligungsgesuche Tier-
versuchskommissionen anderer Kantone konsultieren.

2 Das Veterindramt stellt der Tierversuchskommission die Entscheide {iber Bewilli-
gungsgesuche zu.

§ 18* Uberpriifung

! Die Tierversuchskommission iiberpriift Betriebe, Institute und Laboratorien, die
bewilligte Tierversuche durchfiihren, sowie Betriebe, die Versuchstiere ziichten oder
mit solchen handeln. Bei der Durchfiihrung der Kontrollen haben mindestens zwei
Kommissionsmitglieder anwesend zu sein.

2 Das Veterindramt kann unabhéngig von der Tierversuchskommission Kontrollen
durchfiihren.

D SR 455.1


https://db.clex.ch/link/Bund/455.1/de

450.41 Tierschutzverordnung (TG TSchV)

§ 19 Orientierungspflicht

! Die Leiter der Betriebe, Institute und Laboratorien sind bei Beginn der Kontrollen
Zu orientieren.

§ 20 Uberpriifungskriterien
! Bei den Kontrollen ist insbesondere zu priifen, ob

1. die Versuchstiere geméss den massgeblichen Vorschriften des Tierschutzrech-
tes gehalten werden;

2. die Tierversuche entsprechend der Bewilligung durchgefiihrt werden;

3. die Tierversuche vom Versuchsleiter vorschriftsgemass beaufsichtigt werden;

4.  die Tierbestandeskontrolle und die Protokolle iiber die Tierversuche vor-

schriftsgemiss gefiihrt werden.

§ 21* Protokoll

1 Uber jede Kontrolle ist zuhanden des kontrollierten Betriebes, Institutes oder Labo-
ratoriums ein Protokoll zu erstellen.

2 Tierversuchskommission und Veterindramt orientieren sich gegenseitig durch eine
Kopie des Protokolls.

4. Rechtsschutz

§ 22%

5. Ubergangs- und Schlussbestimmungen
§ 23+

§ 24 Inkrafttreten

! Diese Verordnung tritt nach Genehmigung durch den Bundesrat mit ihrer Publika-
tion im Amtsblatt in Kraft?.

" Vom Bundesrat genchmigt am 9. August 1983, in Kraft gesetzt auf den 20. August 1983.
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Anderungstabelle - Nach Paragraph

Element Beschluss Inkrafttreten Anderung Amtsblatt
Erlass 17.05.1983 20.08.1983 Erstfassung ABIL. 33/1983
§ 1 Abs.2 12.05.1992 01.07.1992 geédndert 19/1992

§ 1 Abs.2 29.05.2012 01.06.2012 gedndert 22/2012
§2 13.08.2001 15.09.2001 geédndert 37/2001
§3 12.05.1992 01.07.1992 aufgehoben 19/1992
§4 25.08.2009 29.08.2009 geédndert 35/2009
§5 22.08.2005 01.10.2005 geédndert 34/2005
§6 25.08.2009 29.08.2009 gedndert 35/2009
§8 22.08.2005 01.10.2005 geédndert 34/2005

§ 10 12.05.1992 01.07.1992 geédndert 19/1992
§11 25.02.1986 19.04.1986 geédndert 15/1986
§12 13.08.2001 15.09.2001 geédndert 37/2001

§ 14 12.05.1992 01.07.1992 geédndert 19/1992
§16 12.05.1992 01.07.1992 aufgehoben 19/1992
§17 12.05.1992 01.07.1992 geéndert 19/1992
§18 12.05.1992 01.07.1992 geédndert 19/1992
§21 12.05.1992 01.07.1992 geédndert 19/1992
§22 12.05.1992 01.07.1992 aufgehoben 19/1992
§23 12.05.1992 01.07.1992 aufgehoben 19/1992




	1. Organisation
	§ 1 Regierungsrat
	§ 2 * Departement
	§ 3 * …
	§ 4 * Veterinäramt
	§ 5 * Baugesuche
	§ 6 * Hundehaltung
	§ 7 Strassenverkehrsamt
	§ 8 * Amtliche Tierärzte
	§ 9 Fleischschauer
	§ 10 * Tierversuchskommission
	§ 11 * Abklärungen, Zusammenarbeit der Organe
	§ 12 * Zusammenarbeit mit Tierschutzorganisationen
	§ 13 Meldung von Widerhandlungen

	2. Tierbestandeskontrollen
	§ 14 * Grundsatz
	§ 15 Tierhandlungen
	§ 16 * …

	3. Tierversuche
	§ 17 * Bewilligung
	§ 18 * Überprüfung
	§ 19 Orientierungspflicht
	§ 20 Überprüfungskriterien
	§ 21 * Protokoll

	4. Rechtsschutz
	§ 22 * …

	5. Übergangs- und Schlussbestimmungen
	§ 23 * …
	§ 24 Inkrafttreten


